EHEC-Krise: EU-Hilfsprogramm für Gemüseerzeuger
Als Folge des EHEC-Ausbruchs haben Gemüsebauern in Deutschland zum Teil massive wirtschaftliche Einbußen erlitten. Hier finden sie auch Informationen zum Entschädigungsverfahren.

· Was hat Brüssel beschlossen? 

· Was muss ich als betroffener Erzeuger genau tun? 

Was hat Brüssel beschlossen?

Am 14. Juni hat der Verwaltungsausschuss in Brüssel ein EU-Hilfsprogramm für die von der EHEC-Krise betroffenen Gemüseerzeuger verabschiedet.
Insgesamt stehen von Seiten der EU bis zu 210 Millionen Euro zur Verfügung. Gemüseerzeuger können eine Entschädigung erhalten, wenn sie Gurken, Tomaten, bestimmte Salatsorten, Endivie, Paprika und Zucchini im Zeitraum vom 26.05. bis 30.06.2011 nicht vermarktet haben. 
Die Höhe des Ausgleichs für die einzelnen Produkte kann bis zu 50 Prozent des durchschnittlichen Marktpreises der letzten drei Jahre betragen. Der genaue Entschädigungsbetrag je Produkt wird erst nach dem 18.07.2011 von der EU-Kommission festgelegt, wenn die Mitgliedstaaten die Gesamtsumme der Schäden gemeldet haben. Die Kommission wird dann im Falle eines Überschreitens der Budgetgrenze von 210 Mio. € eine proportionale Kürzung der Entschädigungsbeträge vornehmen.
Die Details: Entschädigungszahlungen gibt es für Krisenmaßnahmen gemäß der Einheitlichen Marktorganisation, nämlich so genannte "Marktrücknahmen", die "Grünernte" und "Nicht-Ernte".

Beihilfefähige Produkte sind: Gurken, Tomaten, Kopfsalat (Eisberg, Batavia, Römer), Blattsalat (Eichblatt, Lollo bionda, Lollo rosso, Kraussalat), Endivie (Frisée, Eskariol), Paprika und Zucchini. Es ist nachzuweisen, dass diese Produkte vom 26.05. bis 30.06.2011 nicht vermarktet werden bzw. wurden.

Es sind alle Gemüseerzeuger antragsberechtigt, unabhängig davon, ob sie Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation sind oder nicht. 

Was muss ich als betroffener Erzeuger genau tun?

Zuständig für die Abwicklung des Hilfsprogramms sind in Deutschland die Bundesländer. Eine Liste der nach Landesrecht zuständigen Stellen ist beigefügt.

Die Erzeuger müssen ihre Schäden umgehend bei den zuständigen Stellen der Länder anmelden und von diesen dokumentieren und kontrollieren lassen. 
Dann ist bei der zuständigen Landesbehörde bis spätestens 11.07.2011 ein Auszahlungsantrag zu stellen.

Mitglieder von Erzeugerorganisationen wickeln das Melde- und Antragsverfahren über ihre Erzeugerorganisation ab, Nicht-Mitglieder direkt über die zuständige Landesbehörde.

Die Auszahlung der Entschädigung kann frühestens Ende Juli erfolgen, wenn die Kommission die endgültigen Entschädigungsbeträge für die einzelnen Produkte festgelegt hat.

Weitere Informationen und die notwendigen Formulare gibt es in Kürze bei den zuständigen Stellen der Bundesländer. 
Weitere Informationen

· Bundesministerin Aigner besucht Gartenbaubetriebe in Bayern und Schleswig-Holstein
· Landwirtschaftliche Rentenbank unterstützt Betriebe, die wirtschaftliche Einbußen durch EHEC erlitten haben
· EHEC: EU entschädigt Gemüsebauern 

